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RS OGH 1975/9/10 8Ob118/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1975

Norm

ABGB §863 CIV

ABGB §888

ABGB §1444

KFG §63 Abs1

ZPO §237 Abs1

ZPO §237 Abs4

Rechtssatz

Die Aufhebung eines Gesamtschuldverhältnisses gegenüber sämtlichen Mitschuldnern ist anzunehmen, wenn der

Geschädigte die Schadenersatzklage gegenüber einem von ihnen unter Anspruchsverzicht wegen Beweisnotstandes

zurückgenommen hat ( hier: Lenker-Halter-Versicherer ).
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